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Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und 
Feiertagen im Gebiet der Stadt Emsdetten vom 6.4.23 (Amtsblatt Nr. 8) 

Hier: Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 GO NRW 
 

 
 
 
Herr Bürgermeister Oliver Kellner hat zusammen mit Herrn Ratsmitglied Daniel Hellwig 
am 21.04.2023 im Wege der Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 GO NRW die vom Rat 
der Stadt Emsdetten in seiner Sitzung am 30.03.2023 und im Amtsblatt Nr. 8 vom 
06.04.2023 veröffentlichte Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen im Gebiet der Stadt Emsdetten aufgehoben. 
Die Dringlichkeitsentscheidung wird dem Rat der Stadt Emsdetten in seiner nächsten 
Sitzung zur Genehmigung vorgelegt werden. 
 
Hinweis: Damit hat wieder die Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen im Gebiet der Stadt Emsdetten in der 
Fassung der Veröffentlichung vom 08.04.2022 (Amtsblatt Nr. 11/2022) Geltung. 
 
Vorstehende Dringlichkeitsentscheidung zur Aufhebung der Ordnungsbehördlichen Ver-
ordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen im Gebiet 
der Stadt Emsdetten vom 06.04.2023 wird gem. § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV. NRW S. 666/SGV NW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Geset-
zes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. 2021 S. 1346), in Verbindung mit § 15 der 
Hauptsatzung für die Stadt Emsdetten vom 2. März 2006 in der Fassung der 7. Ergän-
zung vom 11. November 2020 öffentlich bekanntgemacht.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der GO NW gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten nach der Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,  
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.  
 

 
Emsdetten, 21. April 2023 
 
 

     gez. Oliver Kellner 
      Bürgermeister 
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